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Gemeinde Jett ingen   

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
am 02.05.2017 

     

 Anwesend: Bürgermeister Burkhardt und 15 Gemeinderäte (Normalzahl: 18) 

 Schriftführer: Anna-Lisa Ke l lner  

 Abwesend: Wolfgang Siebenrock,  Kai Pauschert  und Andeas Proß 

 Befangen:       

 Außerdem anwesend: Otto Hauser, Walter Lang sowie Vertreter der Presse 

     Az.: 022.32; 
022.31; 

 § 7 

Beschluss der Einfriedungssatzung          

1. Sachvortrag 

Aufgrund vermehrter Befreiungsanträge für Einfriedungen, vor allem in Wohngebieten bei der 

Gemeinde beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am 07.02.2017, eine Einfriedungssatzung 

für das gesamte Gemeindegebiet aufzustellen, die eine Einheitlichkeit der Regelungen für Einfrie-

dungen in Jettingen gewährleisten soll.  

Nach Abschluss aller Verfahrensschritte (Aufstellungsbeschluss am 07.02.2017, Beteiligung der 

Öffentlichkeit und des Landratsamtes als Träger öffentlicher Belange, Abwägung der Einwendun-

gen) kann die Einfriedungssatzung nun mit geringfügigen Änderungen, die sich aus dem Beteili-

gungsprozess ergeben haben, beschlossen werden.  

Die vorgebrachten Einwendungen wurden in einer Abwägungstabelle zusammengefasst, die die-

ser Sitzungsvorlage beigefügt ist. 

Die Satzung beinhaltet Höhenvorschläge, aufgegliedert in die einzelnen Gebietsarten sowie zu 

den einzelnen Einfriedungsarten. Im Vergleich zum Satzungsentwurf zum Zeitpunkt des Aufstel-

lungsbeschlusses ergeben sich aus den Einwendungen folgende Änderungen: 

 Satzungstext Änderung 

§ 3 Abs. 2 Die Einfriedungen sollen für Kleintiere durchlässig sein. entfällt ersatzlos, da lt. LRA 
zu unbestimmt 

§ 3 Abs. 3 Stützmauern bis zu einem Meter Höhe werden nicht auf die 
Einfriedung angerechnet. Bei Stützmauern über einem Meter 
Höhe wird die Mehrhöhe auf die Einfriedung angerechnet. 
Zum Zwecke der Absturzsicherung (bei Geländeunterschie-
den/Stützmauern von mehr als 1,90 m Höhe) sind Einfrie-

1. Eine Systemskizze wird 
eingefügt 

2. Eine maximale Ge-
samthöhe von 2,80 m 
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dungen bis 90 cm Höhe zulässig. wird festgesetzt und 
eingefügt 

§ 3 Abs. 7 Die in den Bebauungsplänen festgesetzten Sichtdreiecke 
müssen zum Zwecke der Verkehrssicherheit frei von sicht-
behindernden Pflanzungen bleiben. Die Höhe von eventuel-
len Pflanzungen innerhalb des Sichtdreiecks darf 0,80 m 
nicht überschreiten. 

Ergänzung von „und Ein-
friedungen“ hinter „Pflan-
zungen“ 

 

2. Beratung 

Gemeinderat Klaus Brösamle weisst darauf hin, dass die Ortsdurchfahrten genauer beschrieben 

werden müssten. Man einigt sich darauf, den Zusatz „(klassifizierte Straßen)“ als Beschreibung 

aufzunehmen. 

Des Weiteren möchte Herr Brösamle wissen, warum für die offenen Einfriedungen nicht generell 

eine Maximalhöhe von 1,80 m zugelassen werden. Es wird auf die Begründungstabelle anbei 

verwiesen. 

 

Sodann fasst das Gremium bei 12 Zustimmungen und 4 Gegenstimmen folgenden mehrheitlichen  

Beschluss: 

1. Die Abwägungen werden wie vorliegend genehmigt und den Beteiligten bekanntgegeben. 

2. Die Satzung wird wie vorgeschlagen beschlossen. Sie tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

3. Die Satzung ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 

4. Die Satzung ist gem. § 10 Abs. 3 und 4 BauGB außerdem mit der Begründung und der zu-

sammenfassenden Erklärung zu jedermanns Einsicht bereitzuhalten; über den Inhalt ist auf 

Verlangen Auskunft zu geben. In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, wo die örtliche 

Bauvorschrift eingesehen werden kann. 
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Gemeinde Jettingen 

 
Landkreis Böblingen 

 
------------------------------------------------------ 

 
 

S a t z u n g 
über die Zulässigkeit von Einfriedungen (Einfriedungssatzung) 

vom 02.05.2017 
 
 
Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und § 74 der Landesbauordnung (LBO) in 
Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der jeweils gelten-
den Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Jettingen am 02.05.2017 folgende Satzung zur 
Änderung verschiedener Bebauungspläne und Satzungen über örtliche Bauvorschriften sowie zur 
Regelung der Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
(§34 BauGB) bezüglich der Zulässigkeit von Einfriedungen (Satzung über die Zulässigkeit von Ein-
friedungen) als Satzung beschlossen. 

 
§ 1 

Gegenstand Satzung 
 
Gegenstand der Einfriedungssatzung ist die Zulässigkeit von Einfriedungen von Grundstücken, die 
sich im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteilen befinden (§ 30 bzw. § 34 BauGB).  
Die Regelungen dieser Satzung ersetzen bzw. ergänzen die in ihrem Geltungsbereich bislang hin-
sichtlich der Zulässigkeit von Einfriedungen von Grundstücken getroffenen Regelungen. Darüber 
hinaus werden alle Bereiche erfasst, bei denen die Zulässigkeit von Vorhaben nach den Vorschrif-
ten für die innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile erfolgt (§34 BauGB). Alle übrigen 
Festsetzungen der Bebauungspläne gelten unverändert fort. 

 
§ 2 

Geltungsbereich 
 
Die Änderung betrifft die folgenden Bebauungspläne / Satzungen über örtliche Bauvorschriften 
der Gemeinde sowie die Bereiche ohne gültigen Bebauungsplan (§ 34 BauGB): 

I. Ortsteil Oberjettingen 
• Baumäcker II vom 29.04.1971 mit Erweiterung vom 16.06.1988 und Änderung vom 

13.03.1994 
• Dürre Wiesen vom 02.02.1979 mit Änderung vom 12.12.1980 
• Friedhofserweiterung vom 27.10.1993 
• Gartenäcker vom 19.07.1984 mit Änderung vom 09.02.1988 und Erweiterung vom 

14.09.1989 
• Gewerbegebiet Ankental-Süd vom 20.06.1985 und Änderung vom 23.06.1992 
• Gewerbegebiet Ankental-Nord vom 07.05.1992 
• Gewerbegebiet Nördlich Stumpenweg vom 30.11.2000 
• Gewerbegebiet West I mit Anschluss an die B28 vom 04.07.1973, Änderungen vom 

20.03.1987 und vom 18.03.1999 
• Kreuzen vom 12.07.1994 
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• Leintel Oberjettingen vom 02.06.2008 
• Nagolder Straße/Lehle vom 12.08.1994 
• Ortskern I Oberjettingen vom 16.11.1995 
• Östlich Kirchstraße vom 11.12.1986 
• Östlich Seitenweg vom 12.01.1995 
• Östlich Zellers Garten vom 01.08.2001 
• Südlich Brunnenstraße vom 16.11.1999 
• Zellers Garten vom 15.01.1975 
 
II. Ortsteil Unterjettingen 
• Baumgartenstraße vom 02.11.1965 
• Breite vom 08.01.1974 mit Änderung vom 03.03.1978 
• Buchen II vom 09.09.1970 
• Eichenwiesen vom 23.04.1964 mit Änderung/Erweiterung vom 30.03.1979 
• Entwicklungssatzung Sindlingen vom 31.08.1995 
• Etzwiesen/Rumpler vom 23.04.1964 mit Änderung vom 02.08.1988 
• Friedhof Unterjettingen vom 05.11.1985 
• Gewerbegebiet Herdweg vom 05.08.1976 mit Änderung vom 12.03.1985 und Erweiterung 

vom 08.09.1989 
• Gewerbegebiet Hohenrain vom 20.05.1987 
• Gewerbegebiet Hohenrain West vom 22.08.1991 
• Gewerbegebiet Lange Äcker vom 19.07.2001 
• Gewerbegebiet Unterjettingen-Ost vom 08.12.1980 mit Änderung vom 14.08.1992 
• Hittelbrunn vom 14.02.2012 
• Ländle I vom 04.04.1989 
• Langer Zaun vom 09.12.2004 
• Mauerwiesen / Aischbachstraße vom 04.10.1984 
• Röte mit Altenwohnanlage vom 06.02.1997 
• Roggenäcker vom 21.09.1988 

 
§3 

Allgemeines zu Einfriedungen 

1) Stacheldraht oder sonstige verletzungsträchtige Materialien sind für die Erstellung von Einfrie-
dungen nicht zulässig. 

2) Die Höhe der Einfriedung versteht sich inkl. eventueller Sockel. Die Bezugshöhe ist bei Ein-
friedungen entlang öffentlicher Straßen die Hinterkante Gehweg/Schrammbord. Bei Einfrie-
dungen entlang von Feldwegen ist die Bezugshöhe die Höhe des Feldweges (Wegmitte). 

3) Stützmauern bis zu einem Meter Höhe werden nicht auf die Einfriedung angerechnet. Bei 
Stützmauern über einem Meter Höhe wird die Mehrhöhe auf die Einfriedung angerechnet. Die 
maximal zulässige Gesamthöhe von Einfriedungen inkl. Stützmauer beträgt 2,80 m. Zum Zwe-
cke der Absturzsicherung (bei Geländeunterschieden/Stützmauern von mehr als 1,90 m Höhe) 
sind Einfriedungen bis 90 cm Höhe zulässig. (sh. Anhang) 

4) Spiegelnde Flächen sind nicht erlaubt. 

5) Bei Heckenpflanzungen wird empfohlen heimisch-standortgerechte Laubgehölze (vgl. Pflan-
zenauswahlliste) zu verwenden. 

6) Lebende Einfriedungen sind von der Begrenzungslinie zu öffentlichen Wege- und Straßenflä-
chen um mindestens 0,50 m zurückzusetzen (vgl. Nachbarrechtsgesetz §12 Abs. 1). Die Flä-
chen zwischen Straßenbegrenzungslinie und Einfriedung sind zu begrünen. 
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7) Die in den Bebauungsplänen festgesetzten Sichtdreiecke müssen zum Zwecke der Verkehrssi-
cherheit frei von sichtbehindernden Pflanzungen und Einfriedungen bleiben. Die Höhe von 
eventuellen Pflanzungen oder sichtbehindernden Einfriedungen innerhalb des Sichtdreiecks 
darf 0,80 m nicht überschreiten. 

8) Bebauungsplanfestsetzungen, die Einfriedungen als Lärmschutz festsetzen sind von den in 
dieser Satzung festgesetzten Regelungen ausgenommen. 

9) Die Einfriedung darf nicht verunstaltend wirken. 
 

§4 
Höhe und Art der Einfriedung 

 
1) Entlang öffentlicher Straßen sind geschlossene Einfriedungen bis maximal 1,20 m und offene 

Einfriedungen sowie Hecken bis maximal 1,80 m Höhe zulässig.  

2) Entlang der Ortsdurchfahrten sind nur offene Einfriedungen bis 1,20 m Höhe sowie Hecken 
bis 1,80 m Höhe zulässig. Als Sockel sind auch geschlossene Einfriedungen bis 0,50 m Höhe 
zulässig. 

3) An öffentlich genutzten Flächen, wie bspw. Sport- und Spielplätzen sind aus Gründen der Ver-
kehrssicherung offene Einfriedungen sowie Hecken bis zu 3,00 m Höhe zulässig. 

4) An den Grundstücksgrenzen zwischen zwei privaten Grundstücken richtet sich die Zulässigkeit 
von Einfriedungen nach den Vorschriften des Gesetzes über das Nachbarrecht (Nachbar-
rechtsgesetz – NRG). 

 
§5 

Sonderregelungen 
 
In begründeten Ausnahmefällen kann von den Vorgaben dieser Satzung abgewichen werden. 

 
§6 

Ordnungswidrigkeiten 
 
1) Ordnungswidrig handelt, wer diesen örtlichen Bauvorschriften nach § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO zu-

widerhandelt.  

2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 75 Abs. 4 LBO mit einer Geldbuße geahndet werden. 
 

§7 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
 

Jettingen, den 02.05.2017 
 
 
 

gez. Hans Michael Burkhardt 
Bürgermeister
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Zu § 3 Abs. 3: 
 
 
 
 
 

   Offene Einfriedung oder  
   Hecke bis 1,80 m 

Gesamthöhe max. 2,80 m 
 
 

 
Stützmauer bis 1 m Höhe 

 
 
 
 
 
 

   Offene Einfriedung oder  
   Hecke: Höhe=1,80 m –  

  (Höhe Stützmauer – 1 m) 
Gesamthöhe max. 2,80 m 
 

Stützmauer höher als 1 m 
 
 
 
 
 
 
 

 
Absturzsicherung 
max. 90 cm Höhe 

 
  
 Stützmauer über 1,90 m Höhe 

 

 

 

 


